
 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Angebot und Vertragsabschluss 

Der vom Besteller unterzeichnete Dienstvertrag ist ein 
bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb 
von zwei Wochen durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung annehmen. 

§ 2 Überlassene Unterlagen 

An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Besteller überlassenen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums- und 
Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dem 
Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 

§ 3 Preise und Zahlung 

(1)  In unseren Preisen ist keine Umsatzsteuer enthalten. 
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in 
das im Dienstvertrag genannte Konto zu erfolgen. Der 
Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer 
Vereinbarung zulässig. 

(2)  Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis 
innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung zu  zahlen. 
Verzugszinsen werden in Höhe von 5 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die 
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen höheren 
Verzugsschaden geltend machen, hat der Besteller die 
Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der geltend gemachte 
Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest 
wesentlich niedrigerer Höhe angefallen ist. 

§ 4 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, 
wenn seine Forderungen rechtskräftig festgestellt oder 
unbestritten sind. Zur Aufrechnung gegen unsere 
Ansprüche ist der Besteller auch berechtigt, wenn er 
Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben 
Kaufvertrag geltend macht. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

§ 5 Lieferzeit 

(1) Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin 
vereinbart wurde, sind unsere Liefertermin bzw. 
Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben. 

(2)  Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(3) Sollten wir einen ausdrücklichen Liefertermin/eine 
Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus 
anderem Grund in Verzug geraten, so muss der Besteller 
uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der 
Dienstleistung setzen. Wenn wir die Nachfrist fruchtlos 
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lassen, so ist der Besteller berechtigt, vom Dienstvertrag 
zurückzutreten. 

(4)  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, 
dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht 
oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist.  

(5) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Dienstleistung bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Dienstvertrag vor. 

§ 7 Gewährleistung und Mängelrüge 

(1) Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und 
sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben nicht 
von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden 
sind, sind die dort enthaltenen Abbildungen oder 
Zeichnungen nur annähernd maßgebend,  

(2)  Soweit die gelieferte Dienstleistung nicht die zwischen 
dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder 
er sich nicht für die nach unserem Dienstvertrag 
vorausgesetzten Eigenschaften erfüllt, die der Besteller 
nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, 
so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. dies gilt nicht, 
wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur 
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. 

(3) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden 
Bedingungen wegen des Mangels kann der Besteller erst 
geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist 
oder wir die Nacherfüllung verweigert haben. Das Recht des 
Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden 
Bedingungen bleibt davon unberührt. 

(4)  Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer 
Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 
Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht 
vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen 
nicht. 

(5)  Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 8 Sonstiges 

(1)  Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen 
der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so 
bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 


